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1 Veranlassung und Zielsetzung 

Die Peter Glindemann GmbH & Co. KG plant die Umnutzung des ehemaligen Betriebsgrund-

stückes in Molfsee, Hamburger Chaussee 32. Hier sollen in Zukunft Wohnhäuser errichtet 

werden. Vor dem Hintergrund der zurückliegenden Nutzung sind Untergrundverunreinigungen 

von vornherein nicht auszuschließen, sodass gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse entspre-

chend der Vorgaben des Bundesbodenschutzgesetzes (BBodSchG) nachzuweisen sind.  

Hierzu hat die Peter Glindemann GmbH & Co. KG die GeoC GmbH beauftragt, die zum Errei-

chen der Zielstellung erforderlichen Erkundungsarbeiten fachgutachterlich zu begleiten und die 

Bewertung der daraus resultierenden Ergebnisse vorzunehmen.  

2 Durchgeführte Arbeiten und Ergebnisse 

Die Bearbeitung basiert auf einander aufbauenden Schritten und entspricht einer bei ähnlichen 

Fragestellungen üblichen systematischen Vorgehensweise. Im ersten Schritt wurde die histori-

sche Nutzung im Rahmen einer Befragung mit Frau Elke Glindemann und Herrn Lars Glinde-

mann anhand von Fotos und anderen im Hause des Auftraggebers vorhandenen Unterlagen 

lückenlos nachvollzogen (Historische Erkundung). 

Im Ergebnis dieses Bearbeitungsschrittes wurden insgesamt 9 Bohrsondierungen (Kleinramm-

bohrungen) bis 6 m unter Gelände (uG) niedergebracht. Diese Arbeiten wurden am 01.06.2017 

durch das Ing.-Büro GSB GrundbauINGENIEURE Schnoor + Brauer GmbH & Co. KG, Breden-

bek, ausgeführt. Die Lage der Sondierungen orientiert sich sowohl an der historischen Nutzung 

als auch an der der vorgesehenen Bebauung. 

Zur Dokumentation der Bohrungs- und Analysenergebnisse werden die in der Anlage des Bau-

grundgutachtens der GSB enthaltenen Ergebnisdarstellungen hier ebenfalls als Anlage beigefügt. 

2.1 Historische Erkundung  

Seit etwa 1935 wurde die Fläche gewerblich genutzt. 1937 bestand auf der Fläche eine Zimme-

rei, dazu möglicherweise auch ein Richtplatz. Das Vorhandensein und folglich seine Lage sind 

zwar nicht mit Dokumenten belegt, aber vor dem Hintergrund des Gewerbes naheliegend. 

Häufig wurden auf Richtplätzen Hölzer vor der weiteren Verwendung auf Baustellen mit Metall-

salzen (u.a. Kupfer, Chrom und Arsen-Verbindungen) und/oder Teer-haltigen Lösungen impräg-

niert. Durch mögliche Handhabungs- und Abtropfverluste sind Verunreinigungen des Unter-

grundes von vornherein nicht auszuschließen. Es ist nicht bekannt, wie lange die Zimmerei be-

standen hat. 
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Nach 1945 erfolgte eine Erweiterung des Betriebes. Die Nutzung durch die Bauunternehmung 

Fa. Wilhelm Glindemann entsprach bereits 1956 der eines Bauhofs. In dieser Zeit wurde das 

Areal als Lager- und Betriebsfläche für branchenspezifische Gewerke genutzt (Bauhof, Eisen-

biegerei, Betriebstankstelle, Kfz-Werkstatt und -Wäsche, Kfz-Abstellplatz). Daher muss davon 

ausgegangen werden, dass auch Baustoffe gelagert und gehandhabt wurden, die wassergefähr-

dende Stoffe enthalten haben (z.B. teerhaltige Dachpappen und Anstriche). Darüber hinaus auch 

Lösungsmittel, Diesel, Petroleum und Farben. 

Von 1971 bis 2000 war der südliche Teil der Fläche Betriebsstätte der Fa. Peter Glindemann, 

die diese Fläche als LKW-Stellplatz nutzte (Bild 1). 

Etwa 1978 ließ die Fa. Wilhelm Glindemann das heute noch vorhandene Werkstattgebäude und 

den Waschplatz mit LKW-Rampe errichten. Es ist davon auszugehen, dass dort auch Wartungs- 

und Reparaturarbeite an LKW ausgeführt wurden (z.B. Ölwechsel, Abschmierarbeiten). Dabei 

kann es zu Abtropf- und Handhabungsverlusten von Ölen, Fetten, Bremsflüssigkeit und Kraft-

stoffen gekommen sein. Dies gilt in ähnlicher Weise auch für die zum Abstellen der LKW ge-

nutzten Flächen. Ein vermutlich in dieser Zeit aufgenommenes Foto (Bild 1) belegt die intensive 

Fuhrpark-Nutzung und die Lagerung von Baugewerbe-typischen Gerätschaften und Materialien.  

 

 

Bild 1: Betriebsgelände (etwa 1980), Quelle: Auftraggeber   ungefähre damalige Grundstücksgrenze 

Fa. Wilhelm Glindemann Fa. Peter Glindemann 
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Der Gebäudebestand zu dieser Zeit entspricht weitgehend den heutigen Gegebenheiten. Jedoch 

wurden die Diesel-Zapfanlage und der oberirdische Tank zwischenzeitlich rückgebaut; ein eben-

falls vorhandener unterirdischer Tank wurde verfüllt. Zwischen dem ehemaligen Werkstattge-

bäude und der rückbebauten Tankanlage ist noch ein Leichtflüssigkeitsabscheider mit Sandfang 

vorhanden. Über dessen baulichen und funktionalen Zustand sowie durchgeführte Wartungsar-

beiten liegen dem Gutachter keine Informationen vor. 

In 2001 ist die Fa. Peter Glindemann GmbH & Co.KG an ihren heutigen Standort in Greven-

krug umgezogen. Mindestens bis 2004 wurde der Standort nur noch zum Abstellen von Sattel-

zügen genutzt; in 2007 ist keine gewerbliche Nutzung mehr erkennbar. Seither wird die Fläche 

zum Abstellen privater Kfz der Anlieger genutzt. 

 

Bild 2: Betriebsgelände am 31.10.2004 (Quelle: Google Earth) 

Nutzungsbedingte Verunreinigungen sind somit in folgenden Bereichen nicht auszuschließen: 

 LKW-Rampe 

 Betriebstankstelle für Diesel (Zapfanlage und Tank) 

 Ölabscheider 

 Baustoff- und Betriebsmittel-Lagerflächen 

 LKW-Abstellflächen 

Bild 3 zeigt die Lage der o.g. Altlasten-Verdachtsflächen. Auf dieser Grundlage wurden die geo-

technischen orientierenden Untersuchungen geplant und ausgeführt. 
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Bild 3: Altlastenverdachtsflächen auf dem ehemaligen Betriebsgelände der Fa. Glindemann   

2.2 Orientierende Erkundung 

Die Lage der im Rahmen orientierender Untersuchungen bis 6 m uG abgeteuften 9 Bohrson-

dierungen (Kleinrammbohrungen) ist in Abb. 1 dargestellt. Die Probenahme erfolgte bei 

Schichtwechsel. 

2.2.1 Geologischer Bau 

Oberflächennah stehen 0,4 bis 1,5 m mächtige sandige Auffüllungen an, die z.T. mit Schlacken-

resten vermischt sind. Im Liegenden folgen bis ca. 5 m uG zumeist fein- und grobsandige Mittel-

sande an, die von Geschiebemergel unterlagert werden. In BS 1 und BS 9 stehen im Liegenden 

der Auffüllungen Schluffe, Geschiebelehm und -mergel an, z.T. mit zwischengeschalteten Sanden. 

In BS 1 und BS 9 wurden die bindigen Schichten bereits unterhalb der Auffüllungen erbohrt. 

Grundwasser wurde bis zur Endteufe (6 m uG) nicht angetroffen. 

Abstellplätze  
für LKW 

Ehemalige Dieselzapfstelle  

mit oberirdischem Tank  

LKW-Rampe  

Lagerfläche für 

Baustoffe und 

Betriebsmittel 

Waschplatz 
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Abb. 1: Lage der Bohrsondierungen (      mit Analytik) 

2.2.2 Analytik und Bewertung 

Keine der Bodenproben aus den Sondierungen wies sensorische Auffälligkeiten auf (Verfärbun-

gen, Geruch). Daher wurden nur stichprobenartig Proben aus der Auffüllung der Analytik auf 

nutzungsrelevante Schadstoffe zugeführt (Tab. 1).  

Tab. 1: Analysierte Proben 

Probenbezeichnung BS 4/2 BS 7/1 BS 8/2 BS 9/1 

Entnahmetiefe [m uG] 0,1 - 1,5 0,0 - 0,6 0,4 - 1,5 0,0 - 0,5 

Die Analytik wurde durch Fa. UCL (Umwelt Control Labor GmbH, Standort Kiel) ausgeführt. 

Sie umfasst Mineralölkohlenwasserstoffe (MKW), polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe 

(PAK), Schwermetalle und Arsen. Leicht flüchtige Verbindungen (aromatische Kohlenwasser-

stoffe (BTEX) und leicht flüchtige chlorierte Kohlenwasserstoffe (LCKW) wurden nicht unter-

sucht, da davon auszugehen ist, dass diese Stoffe in rolligen Substraten auf Grund ihrer hohen 

Flüchtigkeit ohnehin nicht nachzuweisen sind.  
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Als Grundlage für die Bewertung dienen die Prüfwerte der BBodSchV. Der Prüfwert ist ein Sig-

nalwert, bei dessen Überschreitung eine Gefahr nicht ausgeschlossen werden kann und weitere 

Sachverhaltsermittlungen notwendig werden. Darüber hinaus hat die Bund/Länder-Arbeitsge-

meinschaft Bodenschutz (LABO) Prüfwert-Vorschläge bzw. stoffbezogene Berechnungen für 

altlastenrelevante Stoffe und Stoffgruppen für den Wirkungspfad Boden-Mensch erarbeitet, die 

bisher nicht in der Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung enthalten sind. Deren An-

wendung wird durch die Umweltministerkonferenz empfohlen. 

Tab. 2: Analysenergebnisse vor dem Hintergrund der Prüfwerte der BBodSchV 

Stoff 

Prüfwert der 

BBodSchV 
Probenbezeichnung 

Wohngebiete BS 4/2 BS 7/1 BS 8/2 BS 9/1 

[mg/kg TS] 

Arsen 50 < 5 < 5 < 5 < 5 

Blei 400 9,4 12,7 6,6 3,5 

Cadmium 2 < 0,4 < 0,4 <0,4 < 0,4 

Chrom 400 6,4 15,9 7,1 5,5 

Nickel 140 5,7 8,3 4,1 5,1 

Quecksilber 20 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 

Benzo(a)pyren 4 0,091 0,356 0,058 < 0,01 

∑ PAK - 0,937 3,39 0,588 0 

LABO-Prüfwert-Vorschläge     

Antimon 100 < 5 < 5 < 5 < 5 

Beryllium 500 < 5 < 5 < 5 < 5 

Kobalt 600 3,2 3,6 3,2 2,4 

Thallium 10 < 0,4 < 0,4 < 0,4 < 0,4 

Vanadium 560 12,5 13,5 13,7 9,5 

 

MKW wurden in keiner Probe nachgewiesen (< 50 mg/kg TS). Cyanide wurden nicht analysiert, 

da diese vor dem Hintergrund der Nutzung nicht relevant sind. 
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3 Schlussfolgerungen und Empfehlungen  

Die Gegenüberstellung der Analysendaten mit den Prüfwerten der BBodSchV für den Pfad Bo-

den-Mensch und den Prüfwert-Vorschlägen der LABO zeigt, dass auf der Grundlage der durch-

geführten Untersuchungen keine Gefährdungen erkennbar sind. Eine Wohnnutzung ist demnach 

ohne Weiteres möglich.  

Vor dem Hintergrund der Analysenergebnisse kann erwartet werden, dass die im Rahmen von 

Tiefbauarbeiten anfallenden Bodensubstrate möglicherweise geringfügig mit PAK belastet sind. 

Aus konservativer Sicht liefern die Analysenergebnisse Hinweise, dass anfallende Aushubmassen 

in die LAGA-Kategorien Z1 und Z2 einzuordnen sein werden. Einschränkend sei erwähnt, dass 

Art und Umfang der Untersuchung (Einzelproben aus Bohrungen, keine Eluatanalysen) keine 

zuverlässige Prognose hinsichtlich der LAGA-Kategorisierung der bei den Baumaßnahmen anfal-

lenden Substrate gestattet.  

Da die vorhandenen Gebäude derzeit noch genutzt werden, konnte dort keine Erkundung des 

Untergrundes vorgenommen werden. Vor diesem Hintergrund besitzen die dargestellten Er-

gebnisse nur orientierenden Charakter und gestatten keine abschließende Beurteilung der von 

etwaigen Schadstoffen im Untergrund ausgehenden Gefährdung für Schutzgüter. 

Im Hinblick auf das weitere Vorgehen werden folgende Empfehlungen gegeben: 

 Ergänzung der orientierenden Untersuchung nach Rückbau der Gebäude durch weitere 

Bohrungen, Probenahmen und Analysen  

 Untersuchung der Gebäudesubstanz vor Rückbau der Gebäude und Erarbeitung eines 

Schadstoffkatasters. 

Es wird darüber hinaus empfohlen, die bei Aushubarbeiten anfallenden verschiedenen Boden-

substrate je nach Beschaffenheit (Auffüllung, bindige und rollige Substrate) als eigene Haufwerke 

aufzusetzen und gemäß den Regeln der LAGA zu beproben und zu analysieren. 

Darüber hinaus ist es zweckmäßig, Aushubarbeiten im Bereich der Altlastenverdachtsflächen 

(Bild 3) fachgutachterlich zu begleiten. Vor der Wiederverfüllung von Aushubbereichen sollten 

aus der Sohle und den Wänden der Grube Mischproben entnommen und analysiert werden.  

 

Aufgestellt: Kiel, den 18.09.2017  /ha  

 

Hanjo Hamer  


